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Urlaubsentgeltzahlungen der BUAK an in Deutschland eingesetzte deutsche 
Leiharbeiter eines liechtensteinischen Arbeitskräfteverleihers 

In einer österreichisch-deutschen Verständigung aus dem Jahr 1977 ist Übereinstimmung 

erzielt worden, dass der in Artikel 10 Abs. 2 Z 1 des DBA-Deutschland ex 1954 (entspricht 

Art. 18 Abs. 2 des DBA ex 2000) verwendete Begriff "Sozialversicherung" dahingehend 

auszulegen ist, dass er alle Versicherungen umfasst, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 

der sozialen Sicherheit dienen. Das deutsche Konkursausfallgeld, Schlechtwettergeld und 

Wintergeld wurde daher der Steuerzuteilungsregel für Sozialversicherungen zugeordnet. 

Nach der in EAS 1674 vertretenen Auffassung wird diese Beurteilung sinngemäß für die von 

den österreichischen Sozialversicherungseinrichtungen getragenen Entgeltfortzahlungen im 

Krankheitsfall sowie für die Leistungen der Bauarbeiter-Urlaubskasse gelten. 

Werden daher seitens eines österreichischen Bauunternehmens von einem 

liechtensteinischen Personalleasingunternehmen, das in Österreich finanzamtlich als 

lohnsteuerabzugspflichtig erfasst ist, in Deutschland ansässige Arbeitskräfte angemietet und 

ausschließlich auf deutschen Baustellen des österreichischen Bauunternehmens eingesetzt, 

unterliegen die Arbeitslöhne keiner inländischen Besteuerung, weil sie als Arbeitslöhne von in 

Deutschland ansässigen Arbeitnehmern gemäß Artikel 15 DBA-Deutschland nur im Fall einer 

inländischen Arbeitsausübung besteuert werden dürfen. 

Allerdings gilt die Steuerzuteilungsregelung des Artikels 15 nur nachrangig gegenüber den 

Steuerzuteilungsregeln der Artikel 16 bis 20. Daher kommt auch der Steuerzuteilungsregel 

des Artikels 18 Abs. 2 bezüglich der Zahlungen der BUAK Vorrangwirkung gegenüber der 

Steuerfreistellungsverpflichtung nach Artikel 15 zu. Die in Deutschland ansässigen 

Arbeitskräfte sind daher nicht berechtigt, eine Rückzahlung der nach § 69 EStG 1988 von 

den Direktzahlungen einbehaltenen Lohnsteuer zu verlangen. 
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